
Der Generalstaatsanwalt 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister für 
Staatssicherheit

Der Minister des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei

Gemeinsame Anweisung
über die

Durchführung der Untersuchungshaft

Z ur Durchführung der Un%rSÜchungshaft w ird folgendes bestim m t:

I. Grundsätze
1. Die Ordnung über den Vollzug der Untersuchungshaft regelt Ziel 

und Aufgaben des Vollzuges der Untersuchungshaft, die Aufgaben 
und Befugnisse der Vollzugsorgane sowie Rechte und Pflichten der 
Verhafteten.

2. (1) Der Vollzug der U ntersuchungshaft hat den Aufgaben des S traf
verfahrens zu dienen und zu gewährleisten, daß der V erhaftete sicher 
verw ahrt wird, sich nicht dem S trafverfahren  entziehen kann und 
keine die A ufklärung der S tra fta t oder die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit gefährdende Handlung begehen kann.
(2) Die Untersuchungshaft w ird in den U ntersuchungshaftanstalten 
des M inisterium s des Innern und des M inisteriums für Staatssicher
heit vollzogen. Sie sind Vollzugsorgane.
(3) Bei dem Vollzug der U ntersuchungshaft ist die sozialistische Ge
setzlichkeit streng einzuhalten, die M enschenwürde und die Persön
lichkeit des V erhafteten zu achten. Die Rechte des V erhafteten dü r
fen w ährend der U ntersuchungshaft nu r insoweit eingeschränkt 
werden, wie es der Zweck der Untersuchungshaft, die Ordnung der 
A nstalt oder die Sicherheit erfordern  und die gesetzlichen Bestim- 
mungen^ dies zulassen.
(4) Die W ahrnehm ung der Rechte des Verhafteten, insbesondere das 
Recht auf Verteidigung, auf Einlegung von Rechtsmitteln und sonstige 
Beschwerden, sind zu sichern.
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